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TI-' i8 r- . der Beilagen zu den stenographisc:henProto1<oUen .de!; Nationafr.a:ftr' 

XIL Gesetzgebun.gsperiode . 

Präs. : 8. Juli 1970 

A h fra g e 

der Abgeordneten Pr.Kranzlmayr, Dr.Gruber 

und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend Justizreform 

. ~ -

Bundeskanzler Dr.Kreisky hat in seiner Stellungnahme 

im Verlauf der. Debatte Über die Regierungserklärung 

in der.3.Sitzung. des Nationalrates·vom 29.April 1970' 

in Interpretation der Regierungserklärung folgendes 

ausgeführt: 

11 • • •• möchte ich sagen, . daß auf 'dem Gebiet der Justiz­

reform ja die meisten Vorarb~iten bereits abgeschlossen 

sind und die Justizreform und alle' damit zusaminerihängen­

deneFragen eigentlich doch als parlamentsreif betrachtet 

werden können. Die.Maßnahmen für die Justizreform, die 

die Bundesregierung vorschlagen wird, Herr'Abgeordneter 

Zeillinger, .. werden nicht auf dem knapp~or der Wahl 

"herausgegebenen' Vorschlag von Bundesmiriister Professor 

Doktor Klecatsky ,aufbauen, weil sie diese Vorschläge 

nicht für durchführbar hält. Natürlich werden aber auch 

diese 'Vorarbeiten bei den von der Bundesregierung in 

Aussicht. genommenen Reformarbeiten benützt werden und t so":' 

weit dies nach der Sachlage möglich ist, auch verwendet 

werden. 11 

. (Sten.Prot.desNR.XII.GP 3.Sitzung S.90) 
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Bundeskanzler DrcKreisky hat diese Ausführungen in seiner 

Eigenschaft als Chef der Bundesregierung und in Int~rpre­

tation seiner Regierungserkltirung vom 27.April 1970, in~­

b~sonderedes Passus "Die Bundesregierung ist si6h be­

wußt~ daß die Maßnahmen der Strafrechtsreform Hand in 

Hand mit Maßnahmen der Justizreform gehen müssen, damit 

die Gerichte in die Lage versetzt werden, ihren ~roßen 

Aufgaben im Dienste der Gesellschaft wirksam nachzukom-

men" (Sten.Prot.des NR.XII. GP2.Sitzung, 27.April 1970) 

abgegeben. Sie sind daher auch für den für die JUstiz­

reform ressortmäßig zuständigen Bundesminister ,für Justiz 

relevant 0 

Der von Bundesminister für Justiz Univ.Prof.Dr. Klecatsky 

in der XI.GP herausgegebene "Plan einer N~ugestaltung 

der Org~rtisation'der Geri~htsbarkeit und ihrer Stellung 

im VerfassungsgefÜge" wurde u.a. an sämtliche Richter und 

-Staa-tsanwälte, -die Professoren der rechts- und staats­

wissenschaftlichen F'akultäten aller österreichischen Uni­

vers·itäten, sämtliche Mitglieder des Justizausschusses, 

des Verfassungsausschusses des Nationalrates, sämtliche 

Mitglieder des Rechts- und Verfassungsausschusses des Bundes­

rates, an alle Rechtsanwalts-'- und Notariatskammern Öster­

reichs ~nd an hunderte von namhaften Persönlichkeiten 

zur Verteilung gebracht. Er bezeichnet sich nicht 'als 

endgültige Lösung, sondern wi~i als Vorschlag verstanden 

werden, der der Diskussion zugeführt werden soll un-d, 

dessen Verbesserung erwünscht'wird. Sein Hauptziel ist 

es, die Notwendigkeit einer umfassend~n Reform der Ge­

richtsbarkeit weiten Kreisen vor Augen zu fÜhren. 

Da die Bundesregierung die im "Plan einer Neugestaltung 

der Gerichtsbarkeit und ihrei Stellung imVerfassungsge­

füge" enthaltenen Vorschläge nicht fÜr durchfÜhrbar hält 

und auch nicht auf ihnen aufbauen will, ihre Vorarbeite,n 
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, -
auf dem Gebiet der'Justizreform hingegen zum Großteil b~-

reits abgeschlossen hat und sie als parlamentsreifbe­

zeichnet,' richten die unterfertigten,Abgeo~dneten an den 

Bundesminister für Justiz folg€:,nde 

Anfrage • 

1) Aus welchen .genau anzugebenden und zu begründenden Er­

wägungen hält die Bundesregierung die im "Plan' einer 

Neugestaltung der Organisation dei Gerichtsbarkeit 

und ihrer Stellung iin VerfassungsgefügeU enthaltenen ,'­

Vorschläge, betreffend 

a) den Plan des Aufbaues'der ordentlichen Gerichtsbar­

keit' 

b)' die Integrierung der Sondergerichte in die ordent-­

liehe Gerichtsbarkeit 

c) die künftige Zustandigkeit der einzelnen Gerichts­

typen 

d) die künftige Besetzung der Gerichte 

e) den Instanzenzug 

f) die Anpassung des Verfahrensrechtes 

g) die Justizverwaltung 

h} das Gnadenrecht und das Abölitionsrecht 

i' die Trennung von Justiz und Verwaltung 

j) die Problematik der Weisungsgebundenheit der Staatsan- ' 

wälte 

k) die Ernennung der,Richter 

1)' die Probleme der Reorgarüsation der' Personalsenate 

m) d~e Problematik der Spiengelriehter 

on) die verfassungsrechtliche Stellung des Obersten Ge­

richtshofes' 

0)' die Steilung der Gerichte zu Gesetzen und Verordnungen 

sowie zu Staatsverträgen und die riotwendigen Reformen 
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auf'die~en Gebieten 

p) diebe,sondere ,Stellung des Bundesministeriums für 

Justiz " 

, nicht ". für durchfÜhrbar und aus welchen qenau bekänntzu­

'geberidenGründen wird die Bundesregierung ihre Maßnahmen 

für' die' Justizreform nicht auf diesen Vorsch lägen' auf­

bauen? , 

'2) Welche Zielsetzungen und welchen Inhalt haben die von 

Bund~skanzler Dr.Kreisky als bereits abgeschlossen und,' 

parlamentsreif bezeichneten Vorarbeit~n auf dem Gebiet 

der Justizreform? 

3)Wannwi~d die Bundesregierung die von ihr als notwendig 

bezeichneten Maßriahmen auf dem Gebiet der Justizreform 

als Regierungsvorlage dem Nationalrat ,zur Beschlußfassung 

vorlegen? " 
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